
 

Pilzkontrolle 
Zuständiges Amt: Soziales und Gesundheit 

 

Alljährliche Pilzkontrolle in Schlieren 

(für die Gemeinden Schlieren, Weiningen, Unterengstringen, Oberengstringen) 

 

ACHTUNG PILZVERGIFTUNG 

Viele Pilzarten sehen sehr ähnlich aus und führen zu Verwechslungen zwischen 

essbaren und giftigen Sorten. Unbekannte Pilze zu essen, kann sogar tödlich 

sein. 

 

Wo:  Kindergarten an der Freiestrasse 23, 8952 Schlieren 
 
Wann : August bis ca. November 
  Jeweils Mittwoch von 18.00 bis 19.00 Uhr 
  Samstag und Sonntag von 17.30 bis 18.30 Uhr 
 
Preis:  kostenlos 
 
Bestimmungen der kantonalen Pilzschutzverordnung: 
Zum Schutz der Pilze gelten folgende Regeln: 

• vom 1. bis 10. Tag des Monats dürfen keine Pilze gesammelt werden 

• in der übrigen Zeit darf eine Person nicht mehr als 1 kg pro Tag 

sammeln 

• der Sammler darf nur Pilze sammeln, die er kennt 
 

Um die Wartezeit zu verkürzen, empfiehlt es sich, die gefundenen Pilze nach 

Art zu sortieren und geputzt vorzuweisen. 

 

Verlassen Sie sich nicht auf Ihre Pilzkenntnisse, sondern lassen Sie alle 

gesammelten Pilze durch die amtliche Pilzkontrolle untersuchen. 

 

„Schweizerische Vereinigung  Amtlicher Pilzkontrollorgane“  www.vapko.ch  

http://www.vapko.ch/

